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SATZUNG

der Deutschen Gruppe der Europäischen Richtervereinigung für die Mediatlon

(GEMME) e.V

$ 1 (Name, Sitz, Geschäftsjahr)

1) Der Name des Vereins lautet:
EuropäiSche Richtervereinigung für die Mediation (GEMME), Deutsche Gruppe

2) Der Verein hat seinen Sitz und seine Verwaltunp in Berl
gister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetrdgen.

$ 2 (Vereinszweck)

J

i'n und wird im Vereinsre-

1) Zweck des Vereins ist unter Ausschluss parteipolitischer Betätigungen

: die Mediation als ein auf Verständigung ausgerichtetes Verfahren zur Beilegung von
Konflikten zu ftirdern l

- die Mediation als Alternative zum gerichtlichen Verfahren oder als dessen Ergänzung
u{tpr riohterlichen Perspektiven und Interosse4 zu entwickeln

- Qualitätsstandards zu entwickeln
- dedanken und Arbeitsweisen der Mediation in die richterliche Tätigkeit zu integrieren
- den Austausch und die Zusammenarbeit mit europäischen Berußkollegen und -tolle-

giirnen zu ftirdern
- dirrr Ziele auf nationaler und internationaler Ebene zu vertreten

2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch interdisziplinäre wissen-
schaftliche Zusammenarbeit und praktischen Erfahrungsaustausclr in Tagungen,
Seminaren und anderen Veranstaltungen sowie Publikätionen.

S 3 (Gemeinnützigkeit)
'

1) Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß g 2 der Satzung aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "steu-
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (SS 51 ff. AO). Er ist selbstlos tatig und
verfolgt nicht in erster l-inie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2) Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu ver-
wenden. Eine Gewinnausschüttung an Vereinsmitglieder oder Dritte erfolgt nicht.

3) Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergtitungen begtinstigt werden. Für den Ersatz von
Aufiruendungen isti soweit nicht andere gesetzliche Bestimrnungen anzuwenden sind,
das Bundesreisekostengesetz maßgebend.
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4) Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung er-
folgt keine Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte.

5) Eine Anderung des Vereinszwecks darf nur im Rahmen des in $ 3 (1) gegebenen
Rahmens erfolgön.

$ a (Mitgliedschaft des Vereins)

Der Verein ist Mitglied der GEMME (Groupement Europ6en des Magistrats pour la
Mödiation) und bildet zugleich deren deutsche Sektion.

$ 5 (Mitglieder des Vereins)

1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die
Mitglied der GEMME sind und sich bereit erklären, die Vereinszwecke und -ziele zu
untersttitzen

2) Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Fn"n durch Beschluss des Vorstandes
er.worben.

3) Die Mitqliedschaft endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft bei der GEMME,
durch Au$ritt, Ausschluss oder Tod, beijuristischen Personen auch durch Verlust
der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitgliedes'ist nur zum Schluss eines
Kalenderjahres möglich. Er,erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-
stand uhter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten.

4) Der Ausschluß aus dem Verein erfolgt durch Beschluß des Vorstandes. Wenn ein
Mitglied gegen die Ziele und lnteressen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz
Mahnung mit dem Beitrag für 2 Jahre im Rückstand bleibt, kann es durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.

5) Dem Mitglied muß vor der Beschtußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw.
Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschluß kann innerhalb einer Frist
von 1 Monat nach Mitteilung Berufung eingelegt werden, über welche die nächste
Mitgliederversammtung entscheidet. Bis zür aüf den Ausschluß fotgenden Mitglieder-
versammtung ruhen die weiteren Rechte und Pflichten des Mitgliedes. '

$ 6 (Organe des Vereins)

Die Organe des Vereines sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.

$ 7 (Mitgliederversammlung),

1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Vereinsmitglieder mit je einer Stimme an.

,.)



3 I

2) Die Mitgliederversammlung Jindet mindestens eiryrrtfräl innerhalb von 2 Jahren statt
Si,e wird vom Vorstand schriftfch unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die
Einladungsfrist soll 1 Monadbetragen.

3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Ver-
einsinteresse erfordert. Auf schriftliches Verlangen von mindestens 10 % ailer Ver-
einsmitglieder hat der Vorstand binnen eines Monats eine außerordentliche Mitglie-
deryersarnrnlung einzuberufen. Dem Antr:ag der Mitglieder muß der gewünschte Ta-
gesordnungspunkt zu entnehmen sein.

4) Die Mitgliederversammtung ist bei ordn.ungsgemäßer Einladung ohnq Rücksicht
auf die Anzahl dgr Erschienenen beschlußfähig. Sie wählt aus ihrär tvfiit-e einen Ver-
sammlungsleiter. Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht etwas anderes
bestimmt, offen durch Handauffreben mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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5) Zu Satzungsänderungen und zu Beschlüssen über die Auflösung des Vereins sind
abweichend von $ 7 Absatz 4 drei Viertel der in der Mitgliederversahmlung abgege-
benen Stimmen erforderlich. F

$ 8 (Aufgaben der Mitgliederversammlung)

1) Die Mitgliederversammlung ats das oberste beschtußfassende Vereinsorgan ist
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurde.

Die M
das deu
nen, die

der d V d sowie
des erwa ngsrats der GEMME . Gewählt sind die Perso-

die meislen_Slhgmeg auf sich vereinigen.

9) Otg Mitgliederversammlung nimmt den 2jährtich voaulegenden Geschäfisbericht
des Vorstandes entgegen und erteilt dem Vorstand Enflastung.

4) Die MitgliederversammJung entscheidet insbesondere über:
a) den Haushaltsptan und OidVitglieder:beiträge des Vereines
b) tiber.Anträge von Mitgliedern, die durch Voistandsbeschluss ausgeschlossen.wer-
den Soll.en

-c.) 
Satiuflsä nd erun g en ;

d)"Auffffung des Vereins.

Sie kann über weitere Angelegenheiten beschließen, die ihr vom Vorstand oder aus
der Mitgliederschaft vorgelegt werden,

$ 9 (Vorstand)

].).Ogr Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. Die Amtszeit beträgt 2 Jahre.
Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder ble'iben nach
Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. Die Sitzungen des Vor-
stands sind vereinsöffentlich. ,-
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ter/in. Wiederwahl ist zulässig. *-''' -"

3) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines
Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen, ünd führt die laufenden Geschäfte
des Vereins.

I
4f,Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der oder die Vorsitzende und der bzw.
stellvertretende Vorsitzende. Sie können den Verein jöweils atlein vertreten.

,"tf ,.j

5) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts. oder Finanzbehörden aus
malen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese

die
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Satzungsänderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt wer-
den.

$ 10 (Protokolle)

Die Besqhlilsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlungen werden schrifflich
protokollierl und stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur v;rfügilg. 

-

$ 1 1 (Vereinsfinanzierung)

I

1) Die erforderlichen Geld- und Sachmiftel des Vereins werden beschafft durch:
a) Mitgliedsbeiträge
bi4dchürdüi";der, auständischer und internationater öffenflicher Stellen;
c) Spenden
d) Zuwendungen Dritter
e) Zuschüsse der GEMME.

2) Die Mitglieder zahten Beitragd nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitglieder-
ygrgqmmlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfaehe
Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden ötimmberechtigten Ver-
einsmitglieder erforderlich.

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zweckefällt das
Vermögen des Vereins an Unicef Deutschland, die es aüsschtief$lich und unmittetbar
für gemeinnützige/mildtätige/kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Beschlüsse tiber die kilnftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach
Einwilli gu n g des Finanzarntes ausgefü h rt werden.

$ 12 (lnkrafttreten)

Diese satzung tr:itt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Berlin,dun$}t.iflS

(Unterschriften)
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2) Der Vonstand wfihü{ au.$'s{slnf;r t\ditte ei*re/n lo,hrsifurnmde/n und enneln Stellvertre-
ter/in. Wiederwahl ist zu$ässig.

3) Der Vorstand beschließt ü[:er alle \lei'eii'rsangelegenheiten,. soweit sle nicht elnes
Beschlusses der MitEfiiedervensarnmlung hed{.!rfen, und führt die laufenden Geschäfte
des Vereins.

4) Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der oder dle Vorsitzende und der bzw. die
stellvertretende Vsrsitzefide" Sle $<önnen den Verein ieweläs nllein vertreten.

5) Satzungsänderungen, die von Aulfsiuhrts-, Gerichts- oden Flnanzbehörden aus for-
malen Gründen verlangt wetden, kann der Vprstandi von sish au$ vo[nehmen. Diese
Satzungsänderungen mtissen der nächstenr lVlitgliederversamrnlung mitgeteilt wer-
den"

$ 10 {Protokotle}

Die Besch{{Iese des l,/ür{itandes urqrli der k{ütg{neclerversannrfiluflüen wenden schriftlich
protokolliert und stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur venftlgung

$ 1 1 (Vereinsfinanuieruung)

X ) Die erforderllchen Ge,ld- uulr;{ $*rnhnriff,s$ eie"s Ver*lns wercien heschaffr dunch:
a) Mltgliedsbeiträge
b) Zuschüsse nationaler, ausländischer und internatlonaler öfferrtlichen Stellen ;
c) Spenden
d) Zuwendungen Drfrtter
e) Zuschrtisse der GEfld|\dE,

2) Die Mitglieder zahlen Beitnäge nach MaßEabe eines Beschtursses der Mitglieder-
versammlung. Zur FestlegunE der Beltnagshöhre und'f;il\igkeit lst eine einfactre
Mehrheit der in der hrlitgliederversnnrrnilung anwesenden stimmberechtigten Ver-
ei nsmitglieder er{orderlich.

3) Ee! Auf!ösung des Vereins oden beiWegfall steuerbegünstlgten Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an Unicef Deutschfl-and, die es aüsschti-eruirfr und unmittelbar
fü r gemein n r.itzi ge/mildtätige/kirchliahe zurecke EU verweür den ha t.

Beschlüsse {.iber düe ktinttiga Veruuendu.rnp rles Verefrnsvernögens dürfen erst nach
Einwilligung des Finanzarntes ausgefrihrt werden"

$ 12 {lnkrafttreten}

Diese satzung tritt nrit den Eintra$ILins in das vereinsregister in Kraft.

Berlin, den 16.04,2005

(Unterschriften) ,,fi {-^
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